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Informationsabend vom 4. November 2010

Informationsabend
vom 4. November 2010

zur ausserordentlichen Generalversammlung
vom 19. November 2010

- Sanierung Scheuchzerhof
- Teilrevision Statuten
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Informationsabend vom 4. November 2010

Ablauf

18.30 Freie Besichtigung der Pläne Scheuchzerhof

19.30 Begrüssung, Vorstellung der Anwesenden

19.45 Erläuterung Projekt Scheuchzerhof

Kurze Pause

20.45 Erläuterung Teilrevision Statuten

21.30 (ca.) Schuss
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Informationsabend vom 4. November 2010

Begrüssung, Vorstellung der Anwesenden

Vorstand und Geschäftsführerin

- Christian Portmann, Präsident
- Beat Högger, Vizepräsident
- Christian Gerber, Vorstand
- Christoph Steiner, Vorstand
- Patrick Ochsner, Vorstand
- Esther Weber, Geschäftsführerin

Team 4 Architekten
- Peter Schneider
- Dagmar Uebelhör

Positor AG - Bauleitung
- Marcel Jenny
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Informationsabend vom 4. November 2010

Einführung

Strategie Wohnen20XX in Arbeit
� Ermittlung der Stärken und  Schwächen der BGO
� Ableitung der Handlungsfelder
� Ermittlung der Bewohnerbedürfnisse
� Skizze einer langfristigen Erneuerungsstrategie
unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit,
d.h. aus ökonomischer, sozialer und ökologischer Sicht

Ist ein Schwerpunkt 2011 – Ihre Partizipation ist gefragt!

� Sanierung Scheuchzerhof als Auftakt...
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Informationsabend vom 4. November 2010

1923 1929 1947 1964 1972 1999 2003 2010

Erstellung und Erneuerungen bisher

NeubauNeubau

Wohnen 2010/2010 plus

Innensanierung
Heizzentralen Balkone
Lärmschutz Fassaden
Umgebung

Wohnen 2010/2010 plus

Innensanierung
Heizzentralen Balkone
Lärmschutz Fassaden
Umgebung

Laufende Erneuerungen/Sanierungen 
(Heizzentralen, Fassaden, 
Verbundglasfenster, Waschmaschinen, 
Modernisierungen Küche/Bad usw.)

Laufende Erneuerungen/Sanierungen 
(Heizzentralen, Fassaden, 
Verbundglasfenster, Waschmaschinen, 
Modernisierungen Küche/Bad usw.)
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Informationsabend vom 4. November 2010

Sanierungsprojekt Scheuchzerhof
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Informationsabend vom 4. November 2010

Sanierungsprojekt Scheuchzerhof

Ziele
�—Sanierung und Erweiterung „Brandhaus“ Scheu 192
�—Verbesserung der Energiebilanz durch

�—Aussenwärmedämmung
�—Fensterersatz

�—Umsetzung Wohnen 2010plus

�—Balkonersatz und Schaffung von Gartenausgängen
�—Erweiterung des bestehenden Wohnungsangebots
�—Erstellung von Solaranlagen zur Warmwasseraufbereitung
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Informationsabend vom 4. November 2010

Sanierungsprojekt Scheuchzerhof

Sanierung und Erweiterung Scheuchzerstrasse 192

�—Sanierung nach dem Brandfall vom September 2009
�—Schaffung neuen Wohnraums

�—je seitliche Anbauten
�—Attikageschoss

�—Balkonersatz 
�—Aussenwärmedämmung und Fensterersatz

Gesamtkosten 2.4 Mio. Franken
abzüglich 0.7 Mio. Fr. Entschädigung Gebäudeversicherung
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Informationsabend vom 4. November 2010

Sanierungsprojekt Scheuchzerhof

Erweiterung Wohnungsgebot
�—Breites Wohnungsangebot für“ jede Lebenslage“
�—ausgewogene Durchmischung der Bewohnerschaft
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Informationsabend vom 4. November 2010

Sanierungsprojekt Scheuchzerhof

Wärmedämmung Fassaden sowie Fenstersatz
(ganzer Scheuchzerhof ohne Haus Nr. 192)

�—Reduktion Jahreswärmeverlust Fassade/Fenster um 76%
�—Wärmedämmung/Fensterersatz kombiniert,

da energetisch optimale Versetzung nach aussen

Gesamtkosten 2.4 Mio. Franken
abzüglich 0.7 Mio. Fr. Entschädigung Gebäudeversicherung

Heutige Position Nach aussen versetzt
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Informationsabend vom 4. November 2010

Sanierungsprojekt Scheuchzerhof

Balkonersatz und neue Gartenausgänge für alle
�—bewährtes „BGO-Modell“ mit Glasboden und Stützen
�—einfach und rasch zu erstellen
�—keine Kältebrücken/statischen Belastungen an Fassade

Scheuchzerstrasse 186/198
aus baurechtlichen, finanziellen und technischen Gründen:
�—strassenseitige Balkone werden belassen
�—neu hofseitige Balkone
�—neu hofseitige Gartenausgänge für 

Parterrewohnungen
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Informationsabend vom 4. November 2010

Sanierungsprojekt Scheuchzerhof

Erstellung von Solaranlagen für die Warmwasseraufbereit ung

�—auf den nach Süden orientierten Dachflächen
�—Dezentrale Warmwasserspeicher
�—60-70% solare Aufbereitung Warmwasser (Jahresmittel)
�—Detailkonzept in Erarbeitung



Portrait

B
au

ge
no

ss
en

sc
ha

ft 
O

be
rs

tr
as

s 
Z

ür
ic

h

Informationsabend vom 4. November 2010

Sanierungsprojekt Scheuchzerhof

Kostenrahmen – Antrag an die a.o. GV vom 19. November 2 010

�—Sanierung und Erweiterung Scheu 192
2.4 Mio. Franken

�—Wärmedämmung und Fensterersatz ganzer Hof
3.1 Mio. Franken
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Informationsabend vom 4. November 2010

Sanierungsprojekt Scheuchzerhof

Kostenrahmen – Wohnen 2010 plus

�—ohne Haus Nr. 192

�—ohne Aussenwärmedämmung/Fensterersatz

�—Balkonersatz und Gartenausgänge

�—Häuser Nr. 194/196: Teilweise Dachgeschossausbauten sowie
Wohnungszusammenlegungen

�—Strangsanierungen

�—Tiefgarage (Verbesserung Lüftung, Anpassung Treppenaufgang)

�—Erstellung von Solaranlagen

�—Ersatz oder Sanierung der Trinkwasser-Ringleitung
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Informationsabend vom 4. November 2010

Sanierungsprojekt Scheuchzerhof

Auswirkungen auf den Mietzins

�—Basis Mietzinsmodell 1995

�—Vergleich auf das Bruttoprinzip (Miete + Nebenkosten)
Nebenkosten reduzieren sich dank energetischen Massnahmen

�—Wohnkosten nach der Sanierung (inkl. neuer Balkon) 
�—3-Zimmerwohnung: + 160 – 240 Fr./mtl. – bzw. max. 1‘400.– mtl.
�—4-Zimmerwohnung: + 220 – 300 Fr. mtl. – bzw. max. 1‘650.– mtl.
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Informationsabend vom 4. November 2010

Sanierungsprojekt Scheuchzerhof
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Informationsabend vom 4. November 2010

Sanierungsprojekt Scheuchzerhof
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Informationsabend vom 4. November 2010

Sanierungsprojekt Scheuchzerhof
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Informationsabend vom 4. November 2010

Sanierungsprojekt Scheuchzerhof
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Informationsabend vom 4. November 2010

Sanierungsprojekt Scheuchzerhof
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Informationsabend vom 4. November 2010

Teilrevision der Statuten

Unsere Statuten ergänzen die gesetzlichen Regelungen über die 
Genossenschaften und bilden gewissermassen das Grundgesetz 
der BGO.

Mit den nachstehenden Vorschlägen soll namentlich eine 
Grundlage für die nachhaltige Entwicklung der BGO geschaffen 
werden.
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Informationsabend vom 4. November 2010

Teilrevision der Statuten

Zweckartikel (Art. 2 der Statuten)

Der Zweckartikel enthält Auftrag und Leitlinie zugleich.

Der Hauptzweck, die Bereitstellung preisgünstigen und gesunden 
Wohnraums, ist seit der Gründung der BGO im Jahr 1923 
unvermindert aktuell.

Aufgrund der künftigen Herausforderungen, drängt sich eine 
explizite Aufführung der Prinzipien der Nachhaltigkeit sowie der 
Solidarität auf.
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Informationsabend vom 4. November 2010

Teilrevision der Statuten

Art. 2 Abs. 1  Zweck (unverändert)

Die Genossenschaft erstellt oder erwirbt preisgünstigen Wohnraum 
und vermietet ihn in der Regel an ihre Mitglieder (nachfolgend auch 
Genossenschafter/innen genannt).

Die Genossenschaft kann zu diesem Zweck Grundeigentum im 
Sinne von Art. 655 ff. ZGB erwerben, belasten und veräussern. 
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Informationsabend vom 4. November 2010

Teilrevision der Statuten

Art. 2 Abs. 2  Zweck (neu)

Die BGO strebt eine ausgewogene, altersmässige und soziale 
Durchmischung ihrer Bewohner/innen an.

Dies erfolgt namentlich durch die Bereitstellung eines 
entsprechenden Wohnungsangebots und eine entsprechenden 
Vergabepraxis.

Wohnraum und Zahl der Bewohner/innen sollen in einem 
angemessenen Verhältnis zueinander stehen.
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Informationsabend vom 4. November 2010

Teilrevision der Statuten

Art. 2 Abs. 3  Zweck (neu)

Die BGO verpflichtet sich beim Bau, Unterhalt und Sanierung ihrer 
Liegenschaften der Nachhaltigkeit.

Beim Unterhalt und bei Sanierungen beachtet sie besonders die 
Wirtschaftlichkeit.

Bei Neubauten achtet sie ferner auf die Verwendung baubiologisch
einwandfreier sowie wieder verwertbarer Materialien, einen 
sparsamen Ressourcenverbrauch und bevorzugt erneuerbare 
Energien.
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Informationsabend vom 4. November 2010

Teilrevision der Statuten

Art. 2 Abs. 4  Zweck (neu)

Die BGO orientiert sich am Grundprinzip der Solidarität. 

Sie fördert das genossenschaftliche Zusammenleben und kann in 
Not geratene Mitglieder unterstützen.

Mittels des Genossenschaftsfonds tragen alle Mitglieder auch in 
finanzieller Hinsicht zur Verwirklichung der Solidarität bei. 
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Informationsabend vom 4. November 2010

Teilrevision der Statuten

Art. 2 Abs. 5  Zweck (bisher Abs. 2, Text unverändert)

Beim Verkauf von Grundeigentum sorgt die Genossenschaft dafür, 
dass der/die Erwerber/in keine Spekulationsgeschäfte vornehmen 
kann.

Zu diesem Zweck kann sie Vorkaufs- Kaufs- und Mitspracherechte 
vorbehalten.
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Informationsabend vom 4. November 2010

Teilrevision der Statuten

Art. 2 Abs. 6  Zweck (bisher Abs. 4, Text unverändert)

Die Genossenschaft kann sich an Unternehmen und 
Organisationen mit gleichen, ähnlich en oder ergänzenden 
Zielsetzungen beteiligen bzw. die Mitgliedschaft erwerben.
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Informationsabend vom 4. November 2010

Teilrevision der Statuten

Mitgliedschaftsbestätigung an Stelle von Anteilsche inen
(Art. 9 Abs. 2 der Statuten)

Der administrative Aufwand für die Ausstellung von Anteilscheinen
ist beträchtlich, weshalb an deren Stelle künftig einfache 
Mitgliedschaftsbestätigungen ausgestellt werden sollen.
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Informationsabend vom 4. November 2010

Teilrevision der Statuten

Art. 9 Abs. 2 (neue Fassung)

Die Nennwerte der Anteile betragen Fr. 1‘000.–, 2‘000.– sowie 
5‘000.–. Für die Anteile werden keine Anteilscheine ausgegeben. 
Das Mitglied enthält jedoch jährlich eine Bestätigung über die Höhe 
seiner Beteiligung, zusammen mit einem allfälligen Zinsausweis. 
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Informationsabend vom 4. November 2010

Teilrevision der Statuten

Art. 12 Abs. 1 Fonds (neue Fassung)

Es werden die folgenden Fonds geführt:
a) Reservefonds;
b) Erneuerungsfonds;
c) Genossenschaftsfonds;
d) Solidaritätsfonds. 
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Informationsabend vom 4. November 2010

Teilrevision der Statuten

Schaffung eines Genossenschaftsfonds
(neuer Art. 15a der Statuten)

Massnahmen im Interesse der Nachhaltigkeit sollen künftig über 
einen von der gesamten Genossenschaft zu äufnenden 
Genossenschaftsfonds finanziert werden können.

Der Beschluss über die Einlagen läge bei der 
Generalversammlung.
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Informationsabend vom 4. November 2010

Teilrevision der Statuten

Art. 15a Abs. 1 Genossenschaftsfonds (neu)

Der Genossenschaftsfonds dient insbesondere der Finanzierung 
von
a) Abschreibungen auf dem Erwerb von Grundstücken;
b) Investitionen für Anpassungen am Wohnungsangebot im Sinne 
von Art. 2 Abs. 3* der Statuten;
c) nachhaltigen baulichen Massnahmen im Sinne von Art. 2 Abs. 
4** der Statuten. 

Korrigenda
*  Richtig neu: Abs. 2
** Richtig neu: Abs. 3
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Informationsabend vom 4. November 2010

Teilrevision der Statuten

Art. 15a Abs. 2 Genossenschaftsfonds (neu)

Der Fonds kann geäufnet werden durch:
a) aus den allgemeinen Einnahmen
b) aus Gewinn und Gewinnvortrag
c) Schenkungen und Legaten
d) monatlichen Mitgliederbeiträgen bis zu einem Maximalbetrag 15 
Fr., welche durch die Generalversammlung beschlossen werden. 
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Informationsabend vom 4. November 2010

Teilrevision der Statuten

Umbenennung des Wohlfahrtsfonds in Solidaritätsfonds
(Art. 16 der Statuten)

Über den Wohlfahrtsfonds gewährte die BGO in einigen Fällen 
Mietzinsüberbrückungen oder richtete in persönlichen Härtefällen 
zinslose Darlehen aus. Er wird zwar nicht sehr häufig beansprucht, 
das kann sich aber auch schlagartig ändern, weshalb dieser 
Fonds unbedingt beizubehalten ist.

Der Begriff „Wohlfahrtsfonds“ entspricht nicht mehr dem heutigen 
Sprachgebrauch und wird daher von Vielen nicht mehr 
verstanden.

Mit der Betonung des Solidaritätsgedankens im Zweckartikel ist 
aktuell auch der richtige Zeitpunkt für eine begriffliche Anpassung.
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Informationsabend vom 4. November 2010

Teilrevision der Statuten

Art. 16 Solidaritätsfonds (neue Fassung)

Die BGO führt einen Solidaritätsfonds zur Unterstützung von in Not 
geratenen Mitgliedern, die in der BGO wohnen. 
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Informationsabend vom 4. November 2010

Teilrevision der Statuten

Anpassungen infolge geänderter Gesetzesbestimmungen
über die Revisionsstelle (Art. 33 und 35 der Statuten)

In den geltenden Statuten der BGO ist von der Kontrollstelle die
Rede. Nachdem massgebliche gesetzlichen Regelungen geändert 
wurden, sind diese in unseren Statuten ebenfalls nachzuführen.
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Informationsabend vom 4. November 2010

Ausblick

�—ausserordentliche GV vom 19. November 2010
�—Teilrevision Statuten
�—Projekt Scheuchzerhof

�—Zukunftsstrategie Wohnen 20XX

�—Bericht vom Workshop 14. September 2010 in Zitig 1/11 (ca. 
Januar)
�—Zwischenbericht GV Mai 2011
�—Weitere Workshop(s) 2011
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Informationsabend vom 4. November 2010

Vielen Dank für Ihr Kommen –
Gute Heimkehr!


